
I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
unter Hinweis auf die auf der dritten Tagung der Mitglied-
staaten der Zone am 21. und 22. September 1994 in Brasilia
geschlossene Vereinbarung, Demokratie und politischen Plu-
ralismus zu fördern und im Einklang mit der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den28, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern
und zu verteidigen und im Hinblick auf die Verwirklichung
dieser Ziele zusammenzuarbeiten,

im Bewusstsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone
dem Schutz der Umwelt der Region beimessen, und in Aner-
kennung der Bedrohung, die eine Verschmutzung jedweden
Ursprungs für die Meeres- und Küstenumwelt, ihr ökologi-
sches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt,

erfreut über die Verabschiedung des Aktionsprogramms
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten, das auf der vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über den un-
erlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde29,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem im Einklang mit Re-
solution 56/7 der Generalversammlung vom 21. November
2001 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs30,

1. fordert alle Staaten auf, bei der Förderung der in der
Erklärung des Südatlantiks zur Zone des Friedens und der Zu-
sammenarbeit festgelegten Ziele zu kooperieren und alle
Maßnahmen zu unterlassen, die mit diesen Zielen sowie mit
der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Re-
solutionen der Organisation unvereinbar sind, insbesondere
Maßnahmen, die Spannungs- und potenzielle Konfliktsitua-
tionen in der Region hervorrufen beziehungsweise verschär-
fen können;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem vollen In-
krafttreten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)31 und
nimmt außerdem mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten in Richtung auf das volle Inkrafttreten des Vertrags
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika (Pelindaba-Ver-
trag)32;

3. ermutigt alle Staaten, insbesondere die Mitglieder
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit, bei der Förderung und Stärkung der globalen, regionalen,
subregionalen und nationalen Initiativen zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen zu kooperieren;

4. würdigt die Anstrengungen, die auf regionaler Ebene
von den Mitgliedstaaten der Zone zur Unterstützung der

Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten29 un-
ternommen werden, und fordert sie auf, ihre diesbezüglichen
Anstrengungen fortzusetzen;

5. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für den
globalen Seeschifffahrts- und Handelsverkehr sowie ihre Ent-
schlossenheit, die Region für alle friedlichen Zwecke und Tä-
tigkeiten zu erhalten, die durch das Völkerrecht, insbesondere
das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen33, ge-
schützt werden;

6. beobachtet mit Sorge die Zunahme des Drogenhan-
dels und der damit zusammenhängenden Straftaten, ein-
schließlich des Drogenmissbrauchs, und fordert die interna-
tionale Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten der Zone auf,
die regionale und internationale Zusammenarbeit bei der Be-
kämpfung aller Aspekte des Drogenproblems und der damit
zusammenhängenden Straftaten zu fördern;

7. ist sich in Anbetracht der Anzahl, des Ausmaßes und
der Komplexität von Naturkatastrophen und anderen Not-
standssituationen dessen bewusst, dass die von den Mitglied-
staaten der Zone gewährte humanitäre Hilfe besser koordi-
niert werden muss, um eine rechtzeitige und wirksame Reak-
tion zu gewährleisten;

8. begrüßt das Angebot Benins, die sechste Tagung der
Mitgliedstaaten der Zone auszurichten;

9. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Mitglied-
staaten der Zone bei ihren gemeinsamen Bemühungen um die
Verwirklichung der Erklärung des Südatlantiks zur Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit auf Wunsch jede geeignete
Hilfe zu gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange-
legenheit zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem unter
anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrach-
ten Auffassungen berücksichtigt werden;

11. beschließt, den Punkt "Südatlantische Zone des Frie-
dens und der Zusammenarbeit" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/11

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.14 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, ehemalige jugoslawische

28 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
29 A/CONF.192/15, Kap. IV, Ziffer 24.
30 A/58/265.
31 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
32 Siehe A/50/426, Anlage.

33 Siehe: The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement
relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts
from the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of
the Sea (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10).
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
Republik Mazedonien, El Salvador, Gambia, Guatemala, Indien, Jamaika, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kuba,
Kuwait, Madagaskar, Malawi, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mongolei, Na-
mibia, Nigeria, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Russische Föderation,
Senegal, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Swasiland, Tadschi-
kistan, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam.

58/11. Internationale Dekade für eine Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der
Kinder der Welt (2001-2010)

Die Generalversammlung,

eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließ-
lich der darin enthaltenen Ziele und Grundsätze, und nament-
lich ihres Bestrebens, die kommenden Generationen vor der
Geißel des Krieges zu bewahren,

unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Ver-
einten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, in der
es heißt, dass, "da Kriege im Geiste des Menschen entstehen,
auch die Verteidigung des Friedens im Geiste des Menschen
ihren Anfang nehmen muss",

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über
eine Kultur des Friedens, insbesondere die Resolution 52/15
vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum Inter-
nationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, auf ihre
Resolution 53/25 vom 10. November 1998, mit der sie den
Zeitraum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für eine Kul-
tur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kin-
der der Welt erklärte, auf die Resolution 56/5 vom 5. Novem-
ber 2001 und die Resolution 57/6 vom 4. November 2002,

in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Frie-
dens34 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Frie-
dens35, in dem Bewusstsein, dass diese unter anderem die
Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der
Überzeugung, dass eine wirksame und erfolgreiche Begehung
der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des Friedens und
der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Menschheit und ins-
besondere den kommenden Generationen zugute kommen
wird,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen36, in der die aktive Förderung einer Kultur des
Friedens verlangt wird,

Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Men-
schenrechtskommission vom 26. April 2000 mit dem Titel
"Wege zu einer Kultur des Friedens"37,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der

Welt38, namentlich von Ziffer 28, aus der hervorgeht, dass je-
des der zehn Jahre der Dekade jeweils einem anderen mit dem
Aktionsprogramm zusammenhängenden vorrangigen Thema
gewidmet wird,

feststellend, dass der vom 26. August bis 4. September
2002 in Johannesburg (Südafrika) abgehaltene Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung, die vom 18. bis 22. März 2002 in
Monterrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung, die vom 8. bis 10. Mai 2002
in New York abgehaltene Sondertagung der Generalver-
sammlung über Kinder, die vom 31. August bis 7. September
2001 in Durban (Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz und die Deka-
de der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung
(1995-2004) für die Internationale Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der
Welt (2001-2010) von Bedeutung sind und dass die dort ver-
einbarten einschlägigen Beschlüsse nach Bedarf umgesetzt
werden müssen,

in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das Sy-
stem der Vereinten Nationen im Allgemeinen und die gesam-
te internationale Gemeinschaft im Hinblick auf Friedenssi-
cherung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrü-
stung, nachhaltige Entwicklung, Förderung der Menschen-
würde und der Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, gute Staats- beziehungsweise Amtsführung und die
Gleichstellung der Geschlechter auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene unternehmen, erheblich zu einer Kultur des
Friedens beitragen,

feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
über die Verhütung bewaffneter Konflikte zur weiteren För-
derung einer Kultur des Friedens beitragen könnte,

unter Berücksichtigung des "Manifests 2000" zur Förde-
rung einer Kultur des Friedens, das auf eine Initiative der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft
und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit über fünf-
undsiebzig Millionen Unterschriften unterstützt wurde,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der
Resolution 57/6 der Generalversammlung39,

1. betont erneut, dass die Internationale Dekade für ei-
ne Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten
der Kinder der Welt (2001-2010) das Ziel verfolgt, im An-
schluss an die Begehung des Internationalen Jahres für eine
Kultur des Friedens im Jahr 2000 die weltweite Bewegung für
eine Kultur des Friedens weiter zu stärken;

2. bittet die Mitgliedstaaten, ihren Tätigkeiten zur För-
derung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit,
insbesondere während der Dekade, auf nationaler, regionaler

34 Resolution 53/243 A.
35 Resolution 53/243 B.
36 Siehe Resolution 55/2.
37 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschnitt A.

38 A/56/349.
39 Siehe A/58/182.
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I.  Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss
und internationaler Ebene größeres Gewicht zu geben, sie
auszuweiten und dafür zu sorgen, dass auf allen Ebenen ein
Mehr an Frieden und Gewaltlosigkeit erzielt wird;

3. würdigt die Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur dafür, dass sie die Förde-
rung einer Kultur des Friedens als Ausdruck ihres grundle-
genden Auftrags anerkannt hat, und legt ihr nahe, als feder-
führende Organisation für die Dekade ihre Tätigkeiten zur
Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die weltwei-
te Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des Friedens34

und des Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens35 und
damit zusammenhängender Materialien in verschieden Spra-
chen, weiter zu verstärken;

4. würdigt außerdem die zuständigen Organisationen
der Vereinten Nationen, insbesondere das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, den Entwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen für die Frau und die Friedensuniversität, für ihre
Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit, namentlich die Förderung der Frie-
denserziehung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit
den im Aktionsprogramm für eine Kultur des Friedens be-
nannten konkreten Bereichen, und legt ihnen nahe, ihre An-
strengungen fortzusetzen, weiter zu verstärken und auszuwei-
ten;

5. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern in
den Schulen eine Bildung zu vermitteln, die zu gegenseitigem
Verständnis, Toleranz, aktiver Staatsbürgerschaft, Achtung
der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens erzieht;

6. ermutigt die Zivilgesellschaft, namentlich die nicht-
staatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur Förde-
rung der Ziele der Dekade zu verstärken, unter anderem durch
die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenprogramms zur
Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten, der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der sonstigen
internationalen und regionalen Organisationen;

7. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erzie-
hung zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des
Informationsnetzes "Kultur des Friedens" zu einem weltwei-
ten Netzwerk von Internet-Seiten in vielen Sprachen;

8. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Na-
tionen für Bildung, Wissenschaft und Kultur unternommenen
Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres ge-
troffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarungen
weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der Ent-
wicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der Dekade
informieren zu können;

9. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Septem-
ber den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu begehen,
an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen,
im Einklang mit Resolution 55/282 der Generalversammlung
vom 7. September 2001;

10. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesellschaft
einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, dem Ge-

neralsekretär Informationen über die Begehung der Dekade
und über die Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit zu unterbreiten;

11. betont die Bedeutung der zu diesem Punkt geplanten
Plenarsitzungen auf ihrer sechzigsten Tagung40, befürwortet
in dieser Hinsicht eine Beteiligung auf hoher Ebene und be-
schließt, zu gegebener Zeit die Möglichkeit zu prüfen, diese
Sitzungen möglichst zeitnah zur Generaldebatte abzuhalten;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Punkt "Kultur des Friedens" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 58/12

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 10. November 2003, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/58/L.16 und Add.1, einge-
bracht von: Algerien, Andorra, Argentinien, Belize, Bolivien, Burkina Faso, Chile,
Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, El Salvador, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana,
Honduras, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Monaco, Mongolei, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Peru, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweiz,
Spanien, Tadschikistan, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Ukraine, Uruguay,
Zypern.

58/12. Friedensuniversität

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/2 vom 22. Oktober
2001, in der sie daran erinnerte, dass sie in ihrer Resolution
34/111 vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errich-
tung der Friedensuniversität als spezialisiertes internationales
Zentrum für Hochschulbildung, Forschung und die Verbrei-
tung von Wissen über Frieden und seine universale Förderung
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen gebilligt hat-
te, und in der sie außerdem an ihre Resolution 35/55 vom
5. Dezember 1980 erinnerte, in der sie die Errichtung der Frie-
densuniversität gebilligt hatte, sowie auf alle früheren Reso-
lutionen zu diesem Gegenstand,

feststellend, dass der Generalsekretär 1991 mit Unterstüt-
zung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen ei-
nen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für
den Frieden schuf, um der Universität die Mittel an die Hand
zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeitsbereich auf die
ganze Welt auszudehnen, vollen Gebrauch von ihren Mög-
lichkeiten in den Bereichen Bildung, Forschung und Unter-
stützung der Vereinten Nationen zu machen und ihre Aufgabe
zu erfüllen, die darin besteht, den Frieden in der Welt zu för-
dern,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den energischen
Maßnahmen, die der Generalsekretär im Benehmen mit dem
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft und Kultur und mit Ermutigung und

40 Siehe Resolution 55/47, Ziffer 13.
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